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Jürgen Lorenz und Karin Dörre

„Für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung“

Der 30. November 2001 war für die Beschäftigten der Stahlbau GmbH, 
der Feuerverzinkerei Voigt & Müller GmbH und der SLB Fenster- und Spe-
zialprofi lbau GmbH am Standort Frankfurt (Oder) ein nicht ganz alltägli-
cher Arbeitstag. An diesem Tag unterzeichneten Unternehmensleitung und 
Betriebsrat öffentlich eine Betriebsvereinbarung „Für Gleichbehandlung, 
gegen Diskriminierung“.

In dieser Betriebsvereinbarung ist festgehalten, wie Unternehmens-
leitung und Beschäftigte gemeinsam daran arbeiten wollen, dass die 
Menschenwürde auch im betrieblichen Alltag gewahrt bleibt. Die neue 
Betriebsvereinbarung legt fest, wie möglichen fremdenfeindlichen, rassis-
tischen oder rechtsextremistischen Einstellungen oder gar Handlungen 
innerhalb der Betriebe mit demokratischen Mitteln aktiv begegnet wird.

Auch für uns war die Unterzeichnung der Betriebsvereinbarung ein 
besonderer Akt. Seit Anbeginn unserer Arbeit waren wir daran interessiert, 
Themen wie Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit nicht nur dann 
zu problematisieren, wenn wieder ein Vorfall zu registrieren war, sondern 
sie zum Gegenstand bewusster Auseinandersetzung im Lebensalltag mög-
lichst vieler Menschen zu machen. 

Trotz der hohen Arbeitslosenquote verbringen immer noch viele Men-
schen den größten Teil des Tages in Betrieben. Auch sind die bedrückenden 
Erscheinungen von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus 
und Gewalt beileibe keine Angelegenheiten, die vornehmlich Jugendliche 
betreffen. Vor diesem Hintergrund suchten wir schon 1999 den Kontakt zu 
den Gewerkschaften. In zahlreichen Gesprächen mit Gewerkschaftern in 
ganz Brandenburg versuchten wir für die Idee einer Betriebsvereinbarung 
über Gleichbehandlung und gegen Diskriminierung zu werben und Ver-
bündete zu gewinnen. Was unter manchen Gewerkschaftsfunktionären 
gelang – die DGB-Kreisvorsitzenden waren uns in den Gesprächen immer 
ein Partner – ließ sich mit den Einzelgewerkschaften schwer an. Vielleicht 
war unser Vorstoß damals auch verfrüht: viele kannten das MBT noch 
nicht; für ein derartiges Anliegen ist eine gewisses Vertrauensverhältnis 
aber unerlässlich. 

Für die Außenwahrnehmung eines Betriebes, etwa in der Öffentlichkeit 
oder bei Geschäftspartnern, werden neue Chancen eröffnet, wenn demo-
kratische Grundwerte nicht weniger wichtig sind wie das Erwirtschaften 
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eines möglichst hohen Profi ts. Ganz zu schweigen von den Diskussionen, 
die in den Betrieben zu besagten Problemkreisen geführt werden und 
natürlich auch in den Alltag der Familien und in die Wohngebiete hineinwir-
ken. Sie leisten einen gewichtigen Beitrag zur Entwicklung demokratischer 
Prozesse im Gemeinwesen und stärken damit die demokratischen Zivilge-
sellschaft, in der die Würde aller Menschen praktisch respektiert wird.

Auch wenn wir seinerzeit bei den Einzelgewerkschaften im Barnim und 
in der Uckermark noch nicht zu einem Ergebnis kamen, so wäre es falsch 
anzunehmen, die Gewerkschaften hätten nicht verstanden, worum es 
geht. Bereits 1995 wurden zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerk-
schaften entsprechende Absichtserklärungen vereinbart. Die Spitzenor-
ganisationen hatten damals einen Handlungskatalog beschlossen. Auf 
Grundlage dieses Handlungskatalogs sollten Ausländerdiskriminierungen 
im Arbeitsleben bekämpft werden.

Zum Abschluss von Betriebsvereinbarungen zur Förderung von Gleich-
behandlung und Partnerschaft kam es allerdings bislang erst in wenigen 
Großbetrieben: Wir verweisen hier auf das EKO in Eisenhüttenstadt mit 
einem öffentlichen Bekenntnis, auf das internationale Textilunternehmen 
TREVIRA in Guben mit einer Arbeitsordnung und auf die Stahlbau GmbH 
in Frankfurt (Oder) mit einer Absichtserklärung. 

Wir wollten aber mehr: Auf der betrieblichen Ebene sollen Arbeitgeber, 
Betriebsräte und Belegschaften über das Instrument der Betriebs- oder 
Abteilungsversammlung für die Auseinandersetzung mit dem Phänomen 
Rechtsextremismus dauerhaft sensibilisiert werden. 

Bei den Einzelgewerkschaften stießen wir seinerzeit nicht auf großes 
Interesse. Wie in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens wurde oft abge-
winkt: „kein Handlungsbedarf“ oder „personelle Überlastung“. Aber auch 
eine Zustimmung zu unserer Idee führte häufi g nicht zu der Übernahme 
einer Multiplikatorenrolle. Oft wurde auch lapidar auf durchgeführte bzw. 
anstehende Kampagnen verwiesen. Andere Hemmnisse sind die befürch-
teten Auseinandersetzen mit den eigenen zahlenden Mitgliedern und die 
Beschwörung des sog. „Betriebsfriedens“.Klar war, wir brauchen einen 
langen Atem, wenn wir unser Vorhaben nicht zu den Akten legen wollten. 
Aber eine „Langstreckenkompetenz“ ist für unsere Thematik ohnehin erfor-
derlich. Also auf zur „Tippeltappel-Tour“-Partner suchen, immer wieder 
erklären, was wir wollen, warum wir es wollen, wie wir es wollen. 

Wir arbeiten zusammen mit dem Projekt „Kooperation Wissenschaft 
und Arbeit“ (KOWA) mit Sitz in Frankfurt (Oder) an der Europa Universität 
Viadrina, der DGB-Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin und Einzelge-
werkschaften wie der IG Metall und hier speziell der Bezirksleitung, der 
ÖTV und der HBV (Verdi). 
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Uns schwebte eine Betriebsvereinbarung vor, in der Prinzipien der Nicht-
diskriminierung festgestellt und Betriebsrat wie Geschäftsleitung verpfl ich-
tet werden, die Chancengleichheit ungeachtet von Nationalität oder Reli-
gionszugehörigkeit zu fördern. Wenn sich jemand im Betrieb diskriminiert 
oder belästigt fühlt, sollen Vorgesetzte und Betriebsrat verpfl ichtet sein, 
dem nachzugehen und Gegenmaßnahmen bzw. Konsequenzen vorzu-
schlagen. Weiterhin sollte klar gemacht werden, dass Meister und Vorge-
setzte eine wichtige Vorbildfunktion haben – auch wenn sie diese nicht 
immer wirklich ausfüllen.

Entsprechende Maßnahmen sollen bei der Belehrung der diskriminie-
renden Personen beginnen. Abmahnung oder Versetzung an einen ande-
ren Arbeitsplatz sind weitere mögliche Maßnahmen. Im Extremfall kann es 
auch zu einer Kündigung kommen. All dies in einem Betrieb zu vertreten 
und durchzuführen ist nicht einfach, weil ein Fehlverhalten, wie es an 
Stammtischen häufi g toleriert und gepfl egt wird, hier konsequent geahndet 
werden soll. Das muß geradezu provozierend und störend wirken. Es liegt 
auf der Hand, dass es einer gehörigen Portion Zivilcourage sowohl seitens 
einer Geschäftsführung aber auch seitens eines Betriebsrates bedarf, ein 
derartiges Projekt anzuschieben.

Wie so oft im Leben kam uns ein Umstand zugute, den wir zu Beginn 
unserer Arbeit ein wenig außer acht gelassen hatten: Ein Teamkollege 
kommt aus Gewerkschaftskreisen, war in Frankfurt (Oder) selbst einmal 
Betriebsrat – warum also nicht alte Kontakte nutzen, um vielleicht ein 
Beispiel zu schaffen, mit dem es sich anschaulicher arbeiten lässt als mit 
theoretischen Erklärungen und Agitationsreden über die Wichtigkeit unse-
res Anliegens?

Also gingen wir aus der Region Barnim/Uckermark hinaus nach Frank-
furt (Oder). In der Stahlbau GmbH fanden wir einen Partner, mit dem wir 
in die Diskussion gehen konnten. Und all die Vorbehalte, die wir eingangs 
beschrieben, begegneten uns auch hier. Mit einem Unterschied: der 
Geschäftsführung war von Anfang an klar, dass Rassismus und Rechts-
extremismus geschäftsschädigend sind – ob sie nun in der Stadt oder im 
Betrieb auftreten. Das Unternehmen sah sich auch in der Verantwortung 
für das Außenbild der Stadt Frankfurt (Oder). Es kann und soll uns hier nicht 
darum gehen, im Detail wiederzugeben, wie in zahlreichen Gesprächen 
miteinander gerungen wurde: Was kann man, was muß man den Men-
schen zumuten, wie kann die Diskussion im Betrieb geführt und begleitet 
werden? Solche Aushandlungen sind selten konfl iktfrei und verlaufen nie 
reibungslos.
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Wir als MBT boten folgende Leistungen: 
– Sensibilisieren von Gewerkschaftsfunktionären für ein Aufgreifen 

der Initiative
– Aufnehmen der konkreten Auseinandersetzung in den Betrieben, 

um ggf. ein Schutzfaktor für betriebliche Funktionsträger (Betriebs-
räte, Gewerkschafter) in der Phase des Einstiegs zu sein.

– Durchführen von Workshops oder Seminaren in alleiniger MBT-Ver-
antwortung oder in Kooperation mit Kollegen aus gewerkschaftli-
chen Zusammenhängen.

– Knüpfen und Vermitteln von Kontakten zu Initiativgruppen an ein-
zelnen Standorten

– Vermitteln von Diskussionsmöglichkeiten zur möglichen Anglei-
chung grundsätzlicher Positionen.

– Moderation dieser Diskussion.
– Vorbereiten von Medienkontakten.

Gemeinsam einigten wir uns mit den Kollegen der Stahlbau-GmbH auf 
folgende Herangehensweise:

– Die Geschäftsführung teilt Betriebsrat, Abteilungsleitern, Meistern, 
Vorarbeitern und Verwaltung („Schlüsselpersonen“) den Wunsch 
nach einer entsprechenden Betriebsvereinbarung in informellen 
Gesprächen mit. Das MBT steht konsultativ zur Verfügung.

– In geeigneter Weise wird die Belegschaft von dem Vorhaben infor-
miert, zur Mitwirkung aufgerufen und ermutigt (Aushang u. ä.).

– Es soll darauf geachtet werden, dass es für Proteste und kritische 
Positionen geeignete Artikulationsmöglichkeiten gibt. Interessant 
wäre etwa die Variante eines Aushanges, bei dem die Möglichkeit 
auch anonymer Kommentierung gegeben wäre.

– Ein Arbeitskreis wird durch die Geschäftsführung in Abstimmung 
mit dem Betriebsrat berufen.

– Dieser Arbeitskreis aus ca. zehn Beschäftigten sammelt und disku-
tiert Schwerpunkte einer künftigen Betriebsvereinbarung.

– Endergebnis dieses Arbeitskreises ist der Entwurf einer Betriebsver-
einbarung. Das MBT bietet sich dafür zur Moderation an. 

– Der Entwurf wird vorgestellt und das Anliegen erläutert. Eine Diskus-
sion um einzelne Gesichtspunkte sollte möglich sein.

– Die Betriebsvereinbarung wird verabschiedet und tritt in Kraft. Die 
nähere konzeptionelle Vorbereitung übernimmt das MBT. Zu dieser 
öffentlichen Veranstaltung werden Minister, Staatssekretär und 
verantwortliche Kommunalpolitiker wie natürlich auch die Presse 
eingeladen.
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Der Prozess von der ersten Kontaktaufnahme mit den drei Unternehmen 
bis zu diesem denkwürdigen 30. November 2001 hatte alles in allem 
eineinhalb Jahre gedauert – ohne langen Atem sind keine Fortschritte zu 
erzielen.

Mit einer wirklich eindeutigen und klaren Betriebsvereinbarung in der 
Tasche gehen wir nun zurück in die Uckermark und in den Barnim. Hier 
sind wir insbesondere mit Stadtverwaltungen und einer außerbetrieblichen 
Bildungseinrichtung zu diesem Thema im Gespräch, wissend darum, dass 
auch hier ein längerer Prozess vonnöten ist.   

Die Informationsbroschüre „Betriebe für Gleich-
behandlung und gegen Diskriminierung“ kann 
unter www.mobiles-beratungsteam abgerufen 
werden.
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B E T R I E B S V E R E I N B U R G   zum 
Schutz vor Diskriminierung und zur Förderung der Gleichbehandlung

zwischen dem  Betriebsrat der SLB Stahlbau GmbH 
und der   Geschäftsleitung der SLB Stahlbau GmbH 

§ 1 Grundsätze

Die Unternehmensleitung und der Betriebsrat treten nachdrücklich für 
eine Förderung der Gleichbehandlung sowie für den Schutz vor unmit-
telbarer und mittelbarer Diskriminierung der Beschäftigten ein. 

Sie treten allen Formen des Rassismus, der Fremdenfeindlichkeit 
sowie antidemokratischen und nationalistischen Tendenzen entgegen. 

Sie setzen sich für ein belästigungsfreies Betriebsklima und ein kolle-
giales Miteinander ein. Hierzu gehört vor allem, die Persönlichkeit und 
die Würde jeder/s Beschäftigten zu respektieren und zu achten. 

Diese Ziele gelten für die Beschäftigten, auch in Ausübung ihrer beruf-
lichen Tätigkeit gegenüber Kunden des Unternehmens und für das 
Verhalten von Beschäftigten gegenüber im Unternehmen beschäftig-
ten Fremdfi rmenangehörigen. 

Die Grundsätze dieser Vereinbarung werden auch aufgenommen in 
die Ausschreibungs- und Vertragsbedingungen für Unternehmen, die 
für die SLB Stahlbau GmbH Leistungen erbringen. Das Unternehmen 
verpfl ichtet sich, solche Subunternehmen von der Auftragsvergabe 
auszuschließen, die keine Gewähr für die Einhaltung der Grundsätze 
bieten.

Die Vertragsparteien verpfl ichten sich, in ihren Beschlüssen, Vereinba-
rungen und Handlungen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung und 
Gleichbehandlung und den Grundsatz der Förderung der Chancen-
gleichheit zu berücksichtigen.

Entsprechend des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung und der 
Gleichbehandlung sind alle unmittelbaren und mittelbaren Diskrimi-
nierungen aufgrund der ethnischen Herkunft, Abstammung, Religion, 
Nationalität oder der sexuellen Orientierung sowie Belästigungen, 
Mobbing und fremdenfeindliche Handlungen verboten.

Der Grundsatz der Förderung der Chancengleichheit gebietet Maß-
nahmen zur tatsächlichen Gleichstellung der Beschäftigten und 
berücksichtigt die besonderen Umstände (spezifi sche Kompetenzen 
und Defi zite) in angemessener Weise. 



169

Alle Beschäftigten sind aufgefordert und verpfl ichtet, für die Einhaltung 
der Gleichbehandlungsgrundsätze einzutreten. 

§ 2 Geltungsbereich

Diese Vereinbarung gilt für   a l l e   Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, einschließlich Auszubildender bzw. kurzfristig im Unternehmen 
Beschäftigter.

§ 3 Verstöße gegen die Gleichbehandlungsgrundsätze

a) Beschwerderecht

Personen, die sich durch Missachtung der unter § 1 beschriebenen 
Grundsätze beeinträchtigt fühlen, haben das Recht, sich an ihren 
unmittelbaren Vorgesetzten bzw. an die Geschäftsleitung bzw. an den 
Betriebsrat (nachfolgend Gremium) direkt zu wenden. 

Die von Diskriminierung betroffene Person hat auch die Möglichkeit, 
sich an eine andere Vertrauensperson ihrer Wahl zu wenden. 

Auch Beschäftigte, die nicht selbst von Diskriminierung betroffen sind, 
aber Zeugen eines Verstoßes gegen die Gleichbehandlungsgrund-
sätze geworden sind, können sich mit einer Beschwerde an das Gre-
mium wenden. 
Eine Beschwerde darf nicht zu einer Benachteiligung führen. 

Das allgemeine Beschwerderecht entsprechend §§ 84 und 85 BetrVG 
bleibt unberührt. Unabhängig von betrieblichen Ordnungsmaßnah-
men haben diskriminierte Beschäftigte die Möglichkeit, zivil- und/oder 
strafrechtliche Schritte zu ergreifen, ohne dass ihnen im Unternehmen 
dadurch Nachteile entstehen. 

b) Vertraulichkeit 

Über die Informationen und Vorkommnisse, persönlichen Daten und 
Gespräche ist absolutes Stillschweigen gegenüber am Verfahren 
nichtbeteiligten Dritten zu bewahren. Gleiches gilt gegenüber dem 
Beschwerdegegner, solange eine Beschwerde nicht geprüft wurde.

Das Gremium hat die Verpfl ichtung, unverzüglich mit dem/r Betrof-
fenen den Sachverhalt zu beraten und festzustellen, ob Tatsachen 
vorliegen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren Dis-
kriminierung vermuten lassen. 
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Die Feststellung ist gemeinsam mit der Schilderung des Sachverhalts 
für das weitere Verfahren zu dokumentieren. 

c) Betriebliche und arbeitsrechtliche Maßnahmen 

Das Unternehmen hat bei unmittelbaren Diskriminierungen, nach Ent-
scheidung bzw. Vorschlag des Gremiums, dem Einzelfall angemes-
sene betriebliche Sanktionsmaßnahmen zu ergreifen, wie

– Belehrung,
– Abmahnung,
– fristgerechte Kündigung oder Kündigung aus wichtigem 
Grund.

Die Schwere der diskriminierenden Verhaltensweisen und die Mög-
lichkeiten des Ausgleichs sowie die Erwartung einer zukünftigen Ein-
haltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes sind leitend für die Art der 
Sanktion.

Das Unternehmen ist bei mittelbaren Diskriminierungen der/n betrof-
fenen Person/en zum Ersatz des entstandenen Schadens verpfl ichtet. 
Außerdem sind in Abstimmung mit dem Betriebsrat bzw. dem zustän-
digen Gremium unverzüglich Maßnahmen einzuleiten, um die diskri-
minierenden Verfahren oder Vereinbarungen abzuändern. 

§ 4 Förderung der Chancengleichheit 

Zur Schaffung einer tatsächlichen Chancengleichheit vereinbaren 
Unternehmensleitung und Betriebsrat besondere Maßnahmen zur 
Förderung benachteiligter Beschäftigter und Beschäftigungsgruppen 
und ihre Eingliederung im Betrieb. Hierzu werden, entsprechend der 
Zusammensetzung, der vorhandenen Kompetenzen und der für das 
Unternehmen wichtigen Ziele folgende Fördermaßnahmen vereinbart: 

Bei allen personellen Maßnahmen, für die bestimmte Qualifi kationen 
erfüllt sein müssen, sind die nicht in Deutschland erworbenen ver-
gleichbaren Qualifi kationen sowie Berufserfahrungen zu berücksichti-
gen. 

Im kundennahen Bereich werden mehrsprachig zusammengesetzte 
Arbeitsgruppen gebildet, um den Service zu verbessern. 

Insgesamt wird den Beschäftigten die Möglichkeit zur Fort- und Wei-
terbildung eingeräumt. Die entsprechenden Maßnahmen sollen mit 
Hilfe von individuellen Förderplänen umgesetzt werden. 
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§ 5 Maßnahmen zur Förderung des Gleichbehandlungsgrundsat-
zes in der berufl ichen Ausbildung

Die Förderung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und der Abbau 
fremdenfeindlicher und rechtsextremer Einstellungen sowie die För-
derung der Chancengleichheit sind für die berufl iche Ausbildung von 
besonderer Bedeutung.

Die Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern für die Einstellung in 
ein Ausbildungsverhältnis erfolgt nach einheitlichen Kriterien. 

Der Ausschluss oder die Benachteiligung bestimmter Gruppen bei der 
Einstellung für bestimmte Ausbildungsberufe ist untersagt. 

Für die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber ist das Gesamtbild 
aus Testergebnis, dem persönlichen Eindruck im Vorstellungsge-
spräch und die gesundheitliche Eignung entscheidend. 

Die vorhandenen Qualifi kationen sind unabhängig, ob sie in Deutsch-
land oder in einem anderen Land erworben wurden, zu berücksichti-
gen. 

Bei den Einstellungstests und im persönlichen Vorstellungsgespräch 
sind nur solche Fragen für die Bewertung ausschlaggebend, die sich 
auf berufl ichen Anforderungen beziehen. 

§ 6 Maßnahmen zur Umsetzung der Vereinbarung 

Die Unternehmensleitung und der Betriebsrat verfolgen mit den Maß-
nahmen zur Einführung und Umsetzung der Vereinbarung das Ziel, 
die betrieblichen Gleichbehandlungsgrundsätze nachhaltig durchzu-
setzen. Dabei sollen potenzielle Konfl ikte und Diskriminierungen nicht 
verschwiegen, sondern aufgearbeitet werden. 

Dazu werden folgende Maßnahmen vereinbart:

1. Information und Unterrichtung 

Das Unternehmen stellt sicher, dass alle Beschäftigten über die 
Inhalte der Vereinbarung informiert werden. Dazu werden die 
Gleichbehandlungsgrundsätze in einer Broschüre der Belegschaft 
zugänglich gemacht. 

Außerdem werden die Beschäftigten in den Betriebsversammlun-
gen über die Inhalte und Umsetzung informiert. Im übrigen sind die 
Abteilungen verpfl ichtet, im Rahmen von Abteilungsversammlun-
gen über die Vereinbarung zu informieren. 
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2. Fortbildungsmaßnahmen 

Im Rahmen der berufl ichen Fort- und Weiterbildung für Beschäf-
tigte wird die Vermittlung der Inhalte der Vereinbarung aufgenom-
men. 

3. Betriebliches Berichtswesen 

Im Rahmen des betrieblichen Berichtswesens wird regelmäßig der 
Betriebsrat und die Beschäftigten über die Umsetzung der Verein-
barung informiert. 

4. Paritätische Kommission 

Spätestens einen Monat nach Abschluss dieser BV wird eine pari-
tätisch besetzte Kommission gebildet. Sie hat die Aufgabe, Vor-
schläge zur Beseitigung von Benachteiligungen zu entwickeln und 
die Umsetzung der Betriebsvereinbarung zu unterstützten.

Im übrigen werden die Unternehmensleitung und der Betriebsrat alle 
Verfahren und Vereinbarungen im Hinblick auf die Einhaltung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes überprüfen und ggf. verändern. 

§ 7 Schlussbestimmungen 

Die Betriebsvereinbarung tritt am 30. November 2001 in Kraft. 
Nach Ablauf von einem Jahr wird ein Erfahrungsbericht erstellt, mit 
dem die Wirkung der Vereinbarung überprüft wird. Auf Basis des 
Erfahrungsberichtes werden weitere Maßnahmen zur Durchsetzung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes und des Grundsatzes auf Chan-
cengleichheit vereinbart. 

Die Vereinbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum 
Schluss eines Kalenderjahres gekündigt werden. Die betrieblichen 
Gleichbehandlungsgrundsätze wirken wegen der Geltung der EU-
Richtlinien nach. 

Frankfurt (Oder), den 30. 11. 2001

Dr. G. Müller    H.-J. Sommerfeldt
Geschäftsführer    Betriebsratsvorsitzender
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